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Leitfaden für Meldungen 

Bedeutsame Vorkommnisse beim 
Umgang mit radioaktiven Stoffen ge-
mäß § 12 StrlSchG 

Die Meldungen über ein bedeutsames Vorkommnis (BV) beim Umgang mit offenen oder 

umschlossenen radioaktiven Stoffen sollen stichwortartig Angaben über Art (Versagen 

sicherheitstechnischer Einrichtungen, Brand, Überschwemmung, Explosion, Diebstahl 

etc.), Ort und Zeitpunkt des BV enthalten. Im Einzelnen richtet sich der Inhalt der erfor-

derlichen Meldung nach dem Umfang des BV. 

Hilfreich kann hierbei die Nutzung des nachfolgenden Fragekataloges sein. 

1 BV beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 

 Welche Radionuklide und welche Aktivitäten sind beteiligt? 

 Wurden radioaktive Stoffe freigesetzt? 

 Wenn ja: 

 Ist die Freisetzung lokalisiert auf einen bestimmten Raum oder besteht die Mög-

lichkeit bzw. der Verdacht einer Kontamination der allgemeinen Umwelt (Luft, 

Wasser, Boden)? 

 Wurden radioaktiven Stoffe von beteiligten Personen inkorporiert oder besteht 

die Möglichkeit bzw. der Verdacht? 

 Wurden beteiligte Personen einer erhöhten externen Strahlenexposition ausgesetzt? 

 Handelt es sich bei den Angaben um Vermutungen oder werden sie auf Messungen 

gestützt? 

 Wenn Messungen: Wer hat die Messungen durchgeführt? Welche Messgeräte 

kamen zum Einsatz? Was sind die Messergebnisse?  

2 BV beim Umgang mit umschlossen radioaktiven Stoffen 

 Um welches Radionuklid und um welche Aktivität handelt es sich? 

 Besteht eine sichtbare Beschädigung der Umhüllung? 
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 Wenn ja:  

 Wurden radioaktive Stoffe freigesetzt? 

 Wenn ja: 

 Ist die Freisetzung lokalisiert auf einen bestimmten Raum oder besteht die Möglichkeit bzw. der 

Verdacht einer Kontamination der allgemeinen Umwelt (Luft, Wasser, Boden)? 

 Wurden radioaktiven Stoffe von beteiligten Personen inkorporiert oder besteht die Möglichkeit 

bzw. der Verdacht? 

 Wurden beteiligte Personen einer erhöhten externen Strahlenbelastung ausgesetzt? 

 Handelt es sich bei den Angaben um Vermutungen oder werden sie auf Messungen gestützt? 

 Wenn Messungen: Wer hat die Messungen durchgeführt? Welche Messgeräte kamen zum Einsatz? 

Was sind die Messergebnisse? 

Jede Meldung sollte auch eine Beurteilung der Gefahrenlage sowie eine Einstufung der Relevanz des 

Ereignisses beinhalten. Hierbei muss deutlich zum Ausdruck kommen, wer warum die Beurteilung vertritt 

und welche Soforthilfemaßnahmen bereits eingeleitet und nach der Meinung des Meldenden noch erfor-

derlich sind. 

Als Meldeweg gilt entsprechend den Bescheidsauflagen, dass bei Vorkommnissen gem. § 72 Abs. 3 

StrlSchG, §§ 107, 108 bzw. 167 und 168 StrlSchV unverzüglich das Lagezentrum im Bayer. Staatsminis-

terium des Innern (Ruf Nr. 089/2192-20) und gegebenenfalls die nächste Polizeidienststelle zu verständi-

gen ist. Das Lagezentrum leitet Meldungen u.a. an die Rufbereitschaft des LfU weiter. Dem LfU ist um-

gehend schriftlich Mitteilung zu machen. Hierbei ist das beiliegende Formblatt zu verwenden. 
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Formblatt 

Dokumentation des Verfahrensablaufs bei bedeutsamen Vorkommnissen (BV) 

beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und bei der Beförderung von radioaktiven 

Stoffen 

Angaben zur meldenden Stelle/zur meldenden Person 

Name, Vorname: 

Telefonische Erreichbarkeit während des BV:  

E-Mail-Adresse: 

Ferngespräche, Information/Beteiligung Dritter 

 

Nr. Datum Uhrzeit Gesprächspartner/Behörde Tel.-Nr. 

1     

2     

3     

 

 

Sachverhalt 

BV bei (Firma, Institut ...): 

Ort Landkreis:  

Datum/Uhrzeit (Eintritt des BV): 

Dauer des BV:  

Schaden (Verletzte):  

Hilfsorganisation(en) vor Ort:  

Ablauf/Ursache: 

 

 Fortsetzung gegebenenfalls auf der Rückseite 

Veranlasste Sofortmaßnahmen: 

 

 Fortsetzung gegebenenfalls auf der Rückseite 
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